
  25.10.1983 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

25.10.1983 

Geschäftszahl 

2Ob573/83 

Norm 

ImmMV §8 Abs8; 

Rechtssatz 

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um ein  Verbotsgesetz, das erkennbar nur den Wohnungssuchenden vor 
der Belastung mit der Provision schützen soll, die der Abgeber der Wohnung nicht zu zahlen bereit ist. 
Normadressat ist der Immobilienmakler. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1983/10/25 2  Ob   573/83 

Veröff: SZ 56/154 
 

Rechtssatznummer 

RS0076430 


